
Hinweis: Diese Vorlage ist auf den jeweiligen Betrieb und seine Gegebenheiten (Logo, Adresse, Fachstelle, interne Vertrauensperson, Bezeichnung des Grundsatzdokuments [Grundsatzdokument, Reglement, Weisung, Merkblatt]) anzupassen.

Grundsatzdokument zum Schutz der persönlichen Integrität am Arbeitsplatz (Umgang mit sexueller Belästigung, Mobbing, Diskriminierung und Gewalt)
Grundsatzerklärung
Der Betrieb XY schützt die psychische und physische Integrität aller Mitarbeitenden und sorgt für einen respektvollen Umgang miteinander.
Verletzungen gegen die persönliche Integrität am Arbeitsplatz sind verboten und werden vom Betrieb XY nicht toleriert. Verboten sind zudem die in diesem Reglement beschriebenen belästigenden oder diskriminierenden Handlungen, welche ausserhalb der regulären Arbeitszeiten vorgenommen werden, sofern ein Bezug zum Arbeits- oder Lehrverhältnis besteht.
Wer solche Verhaltensweisen meldet oder sich beschwert, darf nicht benachteiligt werden.
Definitionen
Verletzungen der persönlichen Integrität
Mit Verletzungen der persönlichen Integrität sind Angriffe auf die Person als Ganzes gemeint. Es geht um Verhaltensweisen, die Grenzen überschreiten und den Selbstwert eines Menschen schädigen.
Unter Verletzungen der persönlichen Integrität fallen verschiedene problematische Verhaltensweisen wie sexuelle Belästigung, Mobbing, Diskriminierung und Gewalt, wobei diese Aufzählung nicht abschliessend ist.
Sexuelle Belästigung
Als sexuelle Belästigung gilt jede Verhaltensweise mit sexuellem Bezug, die von einer Seite unerwünscht ist oder die Person aufgrund ihres Geschlechts herabwürdigt. Sexuelle Belästigung beginnt da, wo verbale oder nonverbale Abwehrsignale nicht ernst genommen und die persönlichen, individuellen Grenzen des Gegenübers missachtet werden. Ausschlaggebend ist dabei nicht die Absicht der belästigenden Person. Entscheidend ist, wie ihr Verhalten bei der betroffenen Person ankommt (ob diese es als erwünscht/unerwünscht empfindet). Auch Humor und echte Zuneigung rechtfertigen kein belästigendes Verhalten, wenn sich die betroffene Person dabei unwohl fühlt. 
Beispiele sexueller Belästigung am Arbeitsplatz:
· Sexistische Sprache, Sprüche und Witze
· Anzügliche, zweideutige oder blossstellende Bemerkungen über das Äussere, das sexuelle Verhalten oder die sexuelle Orientierung
· Aufdringliche, taxierende und herabwürdigende Blicke und Gesten
· Vorzeigen, Aufhängen und Versenden (z.B. per E-Mail, SMS oder soziale Medien) von sexistischem oder pornografischem Material
· Unerwünschte Einladungen mit zweideutigen Anspielungen
· «Zufällige», unerwünschte Körperkontakte
· Nachstellen in der Schule, im Betrieb oder in der Freizeit
· Annäherungsversuche mit Versprechen von Vorteilen und Androhung von Nachteilen
· Sexuelle und körperliche Übergriffe bis hin zur Vergewaltigung.
Schwere Fälle können strafrechtlich verfolgt werden.
Sexuelle Belästigungen am Arbeitsplatz können durch Mitarbeitende und externe Personen (z. B. Kundschaft) erfolgen.
Mobbing
Mobbing wird vom Bundesgericht als systematisches, feindliches, über einen längeren Zeitraum anhaltendes Verhalten definiert, mit welchem ein Arbeitnehmer am Arbeitsplatz isoliert, ausgegrenzt oder sogar vom Arbeitsplatz entfernt werden soll (Urteil des Bundesgerichts 8C_251/2017 vom 22.6.2017, E. 5.1). Die angegriffene Person gerät durch die Mobbinghandlung in eine unterlegene Position. Geht das Mobbing von einem Vorgesetzten aus, wird es auch als «Bossing» bezeichnet. Ob ein Verhalten bzw. eine Verhaltensweise Mobbing darstellt, misst sich daran, ob dadurch die Intensität einer Persönlichkeitsverletzung erreicht und von der angegriffenen Person als subjektiv feindselig wahrgenommen wird.
Beispiele zu Mobbing:
· Angriffe auf die Möglichkeiten, sich mitzuteilen (z. B. nicht ausreden lassen, unterbrechen, anschreien, Informationen vorenthalten)
· Angriffe auf die sozialen Beziehungen (z. B. allgemeine Kontaktverweigerung, nicht grüssen, ignorieren, ausgrenzen, isolieren) 
· Angriffe auf das soziale Ansehen (z. B. lächerlich machen, Gerüchte verbreiten, Sticheleien, Beleidigungen, abschätzige Bemerkungen)
· Angriffe auf die Qualität der Berufs- und Lebenssituation (z. B. schikanöse und erniedrigende Arbeiten zuweisen, ungerechtfertigte Kritik, Entziehen von wichtigen Aufgaben)
· Angriffe auf die Gesundheit (z. B. Androhung oder Anwendung körperlicher Gewalt)
Diskriminierung
Niemand darf diskriminiert werden, namentlich nicht wegen der Herkunft, der Rasse, des Geschlechts, des Alters, der Sprache, der sozialen Stellung, der Lebensform, der religiösen, weltanschaulichen oder politischen Überzeugung oder wegen einer körperlichen, geistigen oder psychischen Behinderung (Art. 8 Abs. 2 BV[footnoteRef:1]). [1:  Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 (BV; SR 101)] 

Als Diskriminierung gelten Äusserungen und Handlungen, die sich in herabsetzender oder benachteiligender Absicht gegen Angehörige bestimmter sozialer Gruppen richtet. Das Verbot der Diskriminierung gilt für die ganze Dauer des Arbeitsverhältnisses, also von der Anstellung bis zur Entlassung.
Gewalt
Die Gewalt beinhaltet in der Regel physische Gewalt sowie verbale Beleidigungen, Bedrohungen, die von Außenstehenden, (z.B. Kunden) gegenüber Personen bei der Arbeit ausgesprochen bzw. ausgeübt werden, wobei Gesundheit, Sicherheit oder Wohlbefinden der Beschäftigten gefährdet wird. Die Gewalt kann auch einen rassistischen oder sexuellen Aspekt haben.
Beispiele zu Gewalt:
· unhöfliches Verhalten – mangelnder Respekt gegenüber anderen
· körperliche oder verbale Gewalt – Absicht, jemanden zu verletzen
· Überfälle, Übergriffe Dritter – Absicht, jemanden zu schädigen
Geltungsbereich des Reglements und gesetzliche Bestimmungen
Dieses Reglement ist integraler Bestandteil des Arbeitsvertrages und gilt für alle Mitarbeitenden des Betriebs XY (inkl. Schnupperlernende, Lernende, Praktikantinnen und Praktikanten).
Gesetzliche Bestimmungen:
Der Grundsatz des Diskriminierungsverbots ist in der Bundesverfassung[footnoteRef:2] verankert. Das Obligationenrecht[footnoteRef:3] und das Arbeitsgesetz[footnoteRef:4] sowie die Verordnung 3 zum Arbeitsgesetz[footnoteRef:5] verlangen vom Arbeitgeber, dass die Persönlichkeit der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zu schützen ist. Das Gleichstellungsgesetz stellt das Verbot der Diskriminierung aufgrund des Geschlechts oder der Geschlechtsidentität in den Vordergrund[footnoteRef:6] und bezeichnet sexuelle Belästigung nicht nur als Verletzung der Menschenwürde, sondern auch als ein diskriminierendes Verhalten[footnoteRef:7]. [2:  vgl, Art. 8 Abs. 2 BV]  [3:  vgl. Art. 328 des Bundesgesetzes vom 30. März 1911 betreffend die Ergänzung des Schweizerischen Zivilgesetzbuches (Fünfter Teil: Obligationenrecht, OR; SR 220)]  [4:  vgl. Art. 6 Abs. 1 des Bundesgesetzes vom 13. März 1964 über die Arbeit in Industrie, Gewerbe und Handel (Arbeitsgesetz, ArG; SR 822.11)]  [5:  vgl. Art. 2, 26 Verordnung 3 vom 18. August 1993 zum Arbeitsgesetz (ArGV 3, Gesundheitsschutz; SR 822.113)]  [6:  vgl. Art. 3 des Bundesgesetzes vom 24. März 1995 über die Gleichstellung von Frau und Mann (Gleichstellungsgesetz, GlG; SR 151.1)]  [7:  vgl. Art. 4 und 5 Abs. 3 GlG] 

Verantwortung
Vorgesetzte und Personalverantwortliche
Sobald Vorgesetzte oder Personalverantwortliche Kenntnis von einem Vorfall (Hinweise, Gerüchte, Reklamationen) haben, haben sie die Pflicht zu intervenieren, den Vorfall abzuklären und die betroffene Person zu schützen und zu unterstützen. Diese Pflicht gilt auch bei Verdacht auf fehlbares Verhalten im Sinne dieses Reglements.
Sie können sich durch eine interne oder externe Vertrauensperson oder durch eine Beratungsstelle vertraulich beraten lassen. 
Wenn unter den betroffenen Personen Lernende sind, sind die Vorfälle der Ausbildungsberatung des Mittelschul- und Berufsbildungsamts des Kantons Bern zu melden.
Mitarbeitende
Soweit zumutbar, sollen betroffene Personen oder beobachtende Kolleginnen oder Kollegen den belästigenden Personen unmissverständlich klarmachen, dass ihr Verhalten verletzend und unerwünscht ist.
Wenn eine sofortige Reaktion nicht möglich ist, werden die betroffenen Personen oder beobachtende Kolleginnen oder Kollegen ermutigt, den Vorfall bei Vorgesetzten oder Personalverantwortlichen zu melden. In jedem Fall können sie sich vertraulich durch eine interne oder externe Vertrauensperson oder eine Beratungsstelle beraten lassen. 
Betroffene Lernende werden zudem ermutigt, die Vorfälle zusätzlich auch der Ausbildungsberatung des Mittelschul- und Berufsbildungsamts zu melden, die Aufsichtsbehörde über die Lehrverhältnisse ist.
Verfahren bei Verletzungen der persönlichen Integrität
Informelles Verfahren
Allgemeines
Betroffene können sich an die interne und/oder externe Vertrauensperson [oder Vertrauensstelle] wen-den für vertrauliche Information, Beratung und Unterstützung. Diese hat absolute Schweigepflicht und wird nur mit Einverständnis der betroffenen Person aktiv.
Beraten lassen können sich auch Personen, die unsicher sind, ob sie selber als belästigend wahrgenommen werden.
Die Fachstelle für die Gleichstellung von Frauen und Männern des Kantons Bern[footnoteRef:8] und die Kantonale Schlichtungsbehörde nach Gleichstellungsgesetz bieten unentgeltliche Rechtsberatungen[footnoteRef:9] an. [8:  Vgl. https://www.sta.be.ch/de/start/dienstleistungen/dienstleistungen-zur-gleichstellung/auskunft-und-beratung-zur-gleichstellung.html ]  [9:  Vgl. https://www.zsg.justice.be.ch/de/start/dienstleistungen/rechtsberatung.html ] 

Interne und externe Vertrauensperson [oder Vertrauensstelle]
Im Betrieb XY fungiert folgende mitarbeitende Person als interne Vertrauensperson [oder Vertrauensstelle]:
 <<Namen und geschäftliche Kontaktangaben der internen Vertrauensperson [oder Vertrauensstelle]>>
[Hinweis: Vertrauenspersonen sollten in keiner Linienposition zu Hilfe suchenden Personen stehen. Zu-dem sollten sie allgemein als vertrauenswürdig und unparteiisch wahrgenommen werden. Idealerweise werden mindestens eine Frau und ein Mann als Vertrauenspersonen eingesetzt.]]
Mitarbeitende können sich auch durch die folgende externe Vertrauensperson [oder Vertrauensstelle] vertraulich beraten lassen:
<<Namen und geschäftliche Kontaktangaben der externen Vertrauensperson [oder Vertrauensstelle]>>
Fachliche Kompetenzen der Vertrauensperson [oder Vertrauensstelle]
Der Betrieb stellt sicher, dass die Vertrauensperson [oder Vertrauensstelle] über die notwendigen fachlichen Kompetenzen für die Ausübung dieser Funktion verfügt. Er sorgt dafür, dass die interne Vertrauensperson [oder Vertrauensstelle] entsprechend geschult wird.
Formelles Verfahren
Betroffene können sich – unabhängig von einem formellen Verfahren - auch direkt an ihre vorgesetzte oder personalverantwortliche Person wenden (wenn möglich schriftlich). Diese müssen – ohne Einverständnis der Betroffenen – aktiv werden, um ihrer Fürsorgepflicht als Arbeitgeber und Arbeitgeberin (vgl. Art. 328 OR) gerecht zu werden. Je nach Situation ist eine sofortige Klärung oder eine interne Untersuchung erforderlich.
Sofortige Klärung bei offensichtlichen Fällen
Offensichtliche Fälle von persönlichkeitsverletzenden Handlungen werden von der Geschäftsleitung (resp. Chef/in) sofort gestoppt und entsprechend sanktioniert. Die Sanktion richtet sich nach dem Einzelfall und muss verhältnismässig sein (z. B. Verwarnung, Versetzung, Entlassung).
Interne Abklärung bei nicht offensichtlichen Fällen
Sind die Fakten nicht eindeutig, leitet die Geschäftsleitung (resp. Chef/in) eine Untersuchung der Vorfälle ein. Dabei gilt Folgendes:
· Mit der Abklärung wird Person XYZ [intern geeignete Person], Team Z [ideal: gemischtgeschlechtlich] oder Person ABC [extern geeignete Fachperson mit entsprechender Qualifikation; empfohlen] beauftragt. 
· Das ganze Verfahren wird schriftlich festgehalten. 
· Sowohl die betroffene als auch die beschuldigte Person haben ein Recht auf Akteneinsicht.
· Die Geschäftsleitung (resp. Chef/in) informiert – nach Absprache mit der betroffenen Person - die Mitarbeitenden kurz und sachlich über das Vorgehen, um Vorverurteilungen und das Entstehen von Gerüchten zu vermeiden.
· Die interne Abklärung ist innerhalb [Anzahl Monate; z. B. 2], das gesamte Verfahren innerhalb [Anzahl Monate] durchzuführen und abzuschliessen. Alle involvierten Personen stehen auch nachher unter Schweigepflicht. 
· Die interne Abklärung läuft in den folgenden Verfahrensschritten ab:
	1.1 
	1.2 Verfahrensschritte
	1.3 Handelnde Person

	1.4 (1)
	1.5 Anhörung der betroffenen Person
	1.6 Person XYZ oder Person ABC

	1.7 (2)
	1.8 Anhörung der beschuldigten Person
	1.9 Person XYZ oder Person ABC

	1.10 (3)
	1.11 Suche und Befragung von allfälligen, möglichst unabhängigen Zeugen, Sammeln von weiteren Beweismitteln (z. B. Nachrichten, Mails)
	1.12 Person XYZ oder Person ABC

	1.13 (4)
	1.14 Verfassen eines Untersuchungsberichts zu Handen der Geschäftsleitung (resp. Chef/in)
	1.15 Person XYZ oder Person ABC

	1.16 (5)
	1.17 Entscheid über die Massnahmen / Sanktionen
	1.18 Geschäftsleitung Betrieb (resp. Chef/in)

	1.19 (6)
	1.20 Information der Mitarbeitenden über die ergriffenen Massnahmen unter Wahrung der Persönlichkeitsrechte 
	1.21 Geschäftsleitung Betrieb (resp. Chef/in)


Beschwerde beim Arbeitsinspektorat
Mitarbeitende, die sich in ihrer persönlichen Integrität verletzt fühlen, können sich unabhängig von einem betriebsinternen Verfahren beim kantonalen Arbeitsinspektorat melden.
Gerichtliches Verfahren (Schlichtungsbehörde, Gericht)
Mitarbeitende, die sich in ihrer persönlichen Integrität verletzt fühlen, können unabhängig eines betriebsinternen Verfahrens rechtliche Schritte gegen die belästigende Person und / oder den Betrieb einleiten. Ihre zivil- und strafrechtlichen Rechte bleiben bei einem betriebsinternen Verfahren unberührt.
Sanktionen, Wiedergutmachung und Information
Allgemeines
Wenn die Untersuchung ergibt, dass es sich beim gemeldeten Vorfall um eine Verletzung der persönlichen Integrität handelt, muss die Geschäftsleitung (resp. Chef/in) Massnahmen und gegenüber der fehlbaren Person Sanktionen ergreifen.
Sanktionen gegenüber der fehlbaren mitarbeitenden Person
Gegenüber belästigenden, mobbenden, diskriminierenden oder gewaltanwendenden Mitarbeitenden kann die Geschäftsleitung (resp. Chef/in) je nach Schwere des Vorfalles folgende Sanktionen ergreifen:
· mündliche oder schriftliche Weisung, das fehlbare Verhalten zu unterlassen 
· mündliche oder schriftliche Weisung, dass sich die fehlbare Person bei der betroffenen Person schriftlich entschuldigt
· mündlicher oder schriftlicher Verweis 
· schriftliche Verwarnung mit Kündigungsandrohung
· Versetzung in eine andere Abteilung 
· Eintrag ins Personaldossier
· Freistellung
· Ordentliche Kündigung 
· Fristlose Entlassung
[Hinweis: Liste nicht abschliessend. Eine Sanktion könnte auch sein, dass die belästigende Person dazu verpflichtet wird, ein Coaching zum Thema «Nähe und Distanz» zu besuchen.]
Sanktionen gegenüber Kundinnen oder Kunden, Lieferantinnen oder Lieferanten, Geschäftspartnerinnen oder Geschäftspartnern
Gegenüber Kundinnen oder Kunden, Lieferantinnen oder Lieferanten, Geschäftspartnerinnen oder Geschäftspartnern kann die Geschäftsleitung (resp. Chef/in) je nach Schwere des Vorfalls folgende Sanktionen ergreifen:
· Abbruch der Geschäftsbeziehungen
· Hausverbot
· Strafanzeige
[Hinweis: Liste nicht abschliessend.]
Wiedergutmachung
Die belästigte Person hat Anrecht auf Wiedergutmachung wie Freitage oder eine Weiterbildung, Schadenersatz sowie finanzielle Unterstützung in einem allfälligen Rechtsverfahren.
Falsche Anschuldigung
Personen, die grundlos eine andere Person der Verletzung der persönlichen Integrität bezichtigen oder eine solche Verdächtigung verbreiten, haben mit denselben Sanktionen zu rechnen. 
Ergibt die Untersuchung, dass kein Fehlverhalten vorliegt, wird der allenfalls zu Grunde liegende Konflikt bearbeitet und sichergestellt, dass die Vorwürfe aufhören.
Prävention nach einem Vorfall
Die Geschäftsleitung (resp. Chef/in) und die Personalverantwortlichen ergreifen nach einem entsprechenden Vorfall Massnahmen im Betrieb, um die Mitarbeitenden auf Verletzungen der persönlichen Integrität und den Umgang damit zu sensibilisieren. Nach jedem Vorfall werden die Abläufe und Zuständigkeiten geprüft.
Information
Die Geschäftsleitung (resp. Chef/in) informiert die Mitarbeitenden unter Wahrung der Persönlichkeitsrechte der betroffenen Personen über die ergriffenen Massnahmen.
Schulung und Information
Dieses Grundsatzreglement ist integrierender Bestandteil des Arbeitsvertrages und wird allen Mitarbeitenden bei Eintritt in den Betrieb abgegeben. 
Der Umgang mit Verletzungen der persönlichen Integrität ist Gegengand des Einführungsprogramms für neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.
Die Geschäftsleitung (resp. Chef/in) und die Personalverantwortlichen des Betriebs sorgen für eine regelmässige Sensibilisierung ihrer Mitarbeitenden und insbesondere der Führungspersonen.
Vertrauenspersonen sind entsprechend geschult.
Inkrafttreten
Dieses Grundsatzdokument [oder gewählte Bezeichnung] wurde am [DATUM] durch die Geschäftsleitung (resp. Chef/in) genehmigt, tritt per [DATUM] in Kraft und ersetzt alle vorangehenden Fassungen.
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